
WiSo-Partnerbeteiligung 

zum Änderungsantrag EPLR 2017  

 

Förderung spezifischer Gebiete 
 

(neue Fördermaßnahme) 



Bestimmung der spezifischen Gebiete 
 

ELER-Verordnung (1305/2013)  Artikel 32: Die Mitgliedstaaten können 

benachteiligte Gebiete im Rahmen folgender Kategorien bestimmen: 

- Berggebiete 

- andere benachteiligte Gebiete als Berggebiete (=AGZ) 

- andere aus anderen spezifischen Gründen benachteiligte 

 Gebiete 
  

Das können Gebiete sein, die durch besondere Gründe 

benachteiligt sind und wo es notwendig ist, die 

Landbewirtschaftung fortzuführen 

- zur Erhaltung oder Verbesserung der Umwelt, 

- zur Erhaltung des ländlichen Lebensraums, 

- zur Erhaltung des Fremdenverkehrspotentials oder 

- aus Gründen des Küstenschutzes 

Neue Maßnahme:  

Förderung in spezifischen Gebieten  



Abgrenzung der spezifischen Gebiete 

 
  • spezifische Gebiete liegen außerhalb der AGZ-Kulisse 

• Ziel: Grünland in bestimmten Gebieten fördern (Stärkung der Schaf- 

 und Mutterkuhhalter und sonstiger Grünlandbewirtschafter); diese 

 stehen ökonomisch schlechter da, als solche Betriebe mit AGZ- 

 Beihilfe 

   Das gilt es auszugleichen! 
 

marginale Grünlandstandorte außerhalb der AGZ Kulisse 

1. Natura-2000-Gebiete (=Gebietskulisse) und  

2. Flächen mit großer Hangneigung (Feldblöcke mit überwiegender 

Fläche (50%) mit einer Hangneigung  von > 15% einschließlich  

Natura 2000 Anteil) 

 16.800 ha GL potenziell förderfähig 

Neue Maßnahme:  

Förderung in spezifischen Gebieten  



Neue Maßnahme:  

Förderung in spezifischen Gebieten  

 

  



Beihilfeschema 

„Landesprogramm Offenhaltung marginales 

Grünland“ (LOG) 
  

• Förderung von Grünland  

• ab Mindestförderfläche je Betrieb von 3 ha 

• Degression  (ist vorgeschrieben) 

o bis 30 ha volle Zahlung   (30 ha = mittlere GL-Fläche) 

o 30 - 60 ha minus 6 %  

o ab 60 ha minus 12 % 

• Beihilfe 100 €/ha 

• Finanzbedarf ca. 1,6 Mio. öffentliche Mittel im Jahr 

Neue Maßnahme:  

Förderung in spezifischen Gebieten  


